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Rundbrief Nr. 11 / 2012 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser heutiger Rundbrief hat diese Themen: 
 
1. Ausschuss für Arbeitssicherheit 
2. Abrechnung von Messstipendien 
3. Räum- und Streupflicht 
4. Verrechnungsstelle geschlossen 
 
1. Ausschuss für Arbeitssicherheit 
 

Ab einer bestimmten Betriebsgröße müssen Arbeitgeber einen Ausschuss für Arbeitssicher-
heit errichten. Dort werden Themen der Arbeitssicherheit und Betriebsgesundheit angespro-
chen. Der Ausschuss setzt sich zusammen aus einem Vertreter des Arbeitgebers, Betriebs-
arzt, der Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Mitarbeitervertretung. Weitere Personen 
können an der Sitzung teilnehmen. Der Ausschuss für Arbeitssicherheit muss viermal jähr-
lich tagen. Wir haben mit den Betriebsärzten und der Fachkraft für Arbeitssicherheit verein-
bart, dass anstatt je eines Ausschusses auf der Ebene der Kirchengemeinde im Bereich der 
Verrechnungsstelle Obrigheim ein Gesamtausschuss für Arbeitssicherheit errichtet wird. Na-
türlich müssen auch dort die Kirchengemeinden vertreten sein. Wir bieten Ihnen an, dass Sie 
uns beauftragen und bevollmächtigen, Sie in diesem Ausschuss zu vertreten. Sollten Sie 
dies nicht wünschen, müsste an jeder Ausschusssitzung ein Vertreter Ihrer Kirchengemein-
de teilnehmen. Wenn Sie uns mit der Teilnahme an den Sitzungen beauftragen wollen, schi-
cken Sie bitte das ausgefüllte Beauftragungsformular für jede Kirchengemeinde  Ihrer Seel-
sorgeeinheit bis 10. November 2012  an uns zurück. Falls Sie dies nicht wünschen müssen 
Sie, um Ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, ein Mitglied für den Ausschuss für 
Arbeitssicherheit benennen. Die erste Sitzung dieses Ausschusses findet am 28. November 
2012 um 13.00 Uhr bei uns in der Verrechnungsstelle statt. Der Vertreter Ihrer Kirchenge-
meinde müsste dann an dieser Sitzung teilnehmen.  
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Die Mitarbeitervertretungen haben wir über diese Verfahren informiert und zur Ausschusssit-
zung eingeladen.  

 
2. Abrechnung von Messstipendien 
 

Wenn Sie Ihre Messstipendien vollständig über die Verrechnungsstelle abrechnen möchten, 
benötigen wir von Ihnen eine Aufstellung, wer für die jeweilige Feier des Gottesdienstes den 
Betrag erhalten soll. Diese Aufstellung muss uns bis zum 10. Dezember 2012 vorliegen, 
damit wir sie noch im Jahr 2012 buchen können. Bitte denken Sie daran. 
 
Wir hatten Ihnen bei der letzten Informationsveranstaltung für Pfarrsekretäre/innen angebo-
ten, sämtliche Messstipendien über uns abzurechnen. Wir überweisen dann für Sie alle Be-
träge an diejenigen Personen, die die Gottesdienste mit der jeweiligen Intension gehalten 
haben. Wenn Sie dieses Angebot nutzen wollen, müssen Sie sämtliche Messstipendien als 
Altaraufwandsentschädigungen (HHSt 7800.2300) buchen und uns lediglich zum Jahresen-
de noch die Aufstellung schicken. Dadurch ersparen Sie sich selbst nicht nur die einzelnen 
Überweisungen sondern auch die Buchungen (Einnahmen, Ausgaben, Umbuchungen). 

 
3. Räum- und Streupflicht 
 

Der Winter steht bald wieder vor der Tür! Deshalb erhalten Sie mit diesem Rundbrief die 
Veröffentlichung des Versicherungsbüros Löffler zum Räum- und Streudienst im Winter. Wir 
empfehlen Ihnen, dieses Merkblatt an alle Mitarbeiter/innen weiterzugeben, die im Außenbe-
reich der Gebäude tätig und für den Winterdienst verantwortlich sind 

 
4. Verrechnungsstelle geschlossen 
 
 Wie wir ihnen bereits mit unsrem Rundbrief Nr. 10 / 2012 mitgeteilt hatten, ist die Verrech-

nungsstelle am Brückentag nach Allerheiligen, also am 2. November 2012, geschlossen. An 
allen anderen Tagen sind wir selbstverständig immer gern für Sie da.  

 
Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
Klaus Muth  Björn Mittmesser   


